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hatte als Saum etfier bort |)etmatreä)t mürbe
auch oon Seite ber VunbeSbahnen in reifem Mafje
Vertrauen entgegengebracht. ®er Sau einer gröfjern
Baljl fcfjmucter Stationsgebäude roar it)m übertragen
roorben. Wa§ man im ©eroerbe leider oft oermifjt,
roar bei ihm Wirflidjfeit : ein Mann ein Wort.

(„©laraer Rachrichien.")

f ©penglermeifier $o?ef ©Spmann » ©«härli in
©rofjesmngm (Susern) fiarb am 26. Suguft nac§ langer
KranHjeit im Hilter non 57 gahren.

f ©djloffenneiftet Qecm 0c|egr=3ii&ltn in f>eri§au
(Oberdorf) ftarb am 27. Stuguft im Slter oon 64 gahren.

f ©penglermeiflet und ^nftcsKaleitr May StüHer»
Mönöli in «S^off^aufen ftarb am 28. Suguft nach
furser Dersfranfsjeit im liter oon 50 fahren.

®er îûr$erif$=îûnionôle ïflgungêfonbê für Reu»
bauten. ®em KantonSrate beantragt ber RegterungSrat:
®er ®ilgungSfonbS für Neubauten roirb aufgehoben;
fetnjVefianb tft auf ©nbe beS Rechnungsjahres 1925
bemJî©p e s i a l R e u b a u t e n K o n t o gutschreiben.
Vom Qalire 1926 an finb bie VauauSgaben, bie bem
©pesiaDReubauteroKonfo belüftet roerben, durch jährliche
3ufc|üffe ber VetriebSredimmg an baS @pesial=Reubauten.
Konto im betrage oon minbefienS 750,000 gr. ju tilgen»
®te jährliche StilgungSquote ift auf bem ©pesial=Reu>
•bauteroKonto bireft abschreiben. ®er KantonSratSbe»
fdjlufs oom 28. gebruar 1899 betreffend bie Vitbung
und Slufnung eine! ®itgungSfonb§ für Reubauten -roirb
aufgehoben. ®er RegterungSrat teilt bie Snfidjt ber
©taatSrechnungSprüfungSfommiffion, bajj bas Bi§£>eïtge

£itgungSfpftem eine Reihe Rachteile in fiel) berge. ®utdj
bie Vorfchrift, ber SitgungSfonbS fei in Wertpapieren
ansulegen, roerbe bie ©taatsfaffe sur gmmobilifietung
i|rer flüffigen Mittel gesroungen, ohne baf baburd) bie
Vermögenslage beS Kantons gebeffert roürbe. SDie Ver*
me^rung .beS ©taalSoermögenS in gorm ber für ben
SilgungSfonbS angefauften Wertpapiere beroirfe auf ber
anbern Seite, bajj bei außerordentlichem Vebatf an Star*
mitteln fofort ju einer Vermehrung ber StaatSf^ulben
burdj lufnähme frember ©elber gefdjritten roerben müffe.
®asu fomme als roeiterer Radjtell noch eine Kompliste»
rung ber Verwaltung unb beS RedjnungSroefenS.

®ie neue Söfung h®f>£ fren Vorteil ber größeren
©infadjheit, unb beroirfe gugleic^, baß ber ©taatSlaffe
ihre flüffigen Mittel erhalten bleiben, fo baß fie neuen
Vebürfniffen unter möglicher Vermeidung ber Sufnahme
frember ©elber geregt roerben fann. Von bem auf
16,850,105 gr. angeroa^fenen ©efigit beS ©pestal=Reu=
bauten=KontoS madje bie bisherige SmortifationSquote oon
350,000 gr. nur 2% aus unb fei ungenügenb für bie

Tilgung eines ftetS durch neue große Velaftung anroach»
fenben ©efisitïontoS ; bie neu beantragte Duote entfpredje
einer jährlichen Tilgung oon runb 4Vs %, unb fei roo|l
baS Minimum beS ©rforberli^en.

©rgelrenooatioit in Sittmergen (Sargau). ®ie Orgel
in ber ViHmerger Kirche ift abgebrochen roorben. ®ie
girma ©oll & ©ie. in Sugertt roirb fie renooieren
unb erroettern. ®ie SRegiftetga^l roirb oon 24 auf 40
erhöht- ®te ganse Renooation ïoftet 25,000 gr.

ßftemfttf,
®ie prayt§ bei VatthanbroetfertpfanDterfjtl. (Dr.

II. S.) Unter biefern ®itel erfch'ien fürsli^ im Verlage oon
Va^er & ©o. S.--©. in. Büricl) (IßreiS gr. 2.—,
63 ©etten) eine gemeinoetftänblithe ®arfteïïung beS Vau=
hanbroerïerpfanbre^tS unter Verüdlfi^tigung fämtli^er
publisierten gerichtti«hen ©ntfcheibungen auë ben fahren
1912—1924. Ser perfaffer, fRe^tSanroalt ®r.

^ermann Walber in Bürieh, roeift fich mit biefer
Srbeit als ein oorsüglic|er Kenner ber fetneSroegS ein»

fa^en Materie aus. ®aS Biftlgefehbud) braute beïannb
liclj ben Vauhanbroerfer« unb Unternehmern einen ge=

fehlichen Snfpruch auf ein Pfandrecht an einem ®ruitb=
ftäd, für welches fie Materialien unb Srbeit ober SrBeit
allein geliefert haben. ®aS Pfanbrecht begroecEt in erfter
Sinie ben ©^«h beS VauhanbroerlerS unb Unternehmers
gegen bie kfümtiuragSroibrige Verroenbung oon Vau=

gelbem, forote gegen bie betrügerif^e Sbforbierung bei

ProbuïtS ihrer Srbeit burü) bie Inhaber fingierter ober

überfe^ter §qpott)e!en. Währenb in einigen Staaten

Sur Érreidhuug biefer Bwe^e befonbere ©efetje gefd^affen
rourben, hat ba§ 3'-t>iIgefebbtrdEj bie siemlic^ fomplisierte
Materie in einigen wenigen ©ä^en su orbnen oerfuc|t,
beten SuSroirlungen in rechtlicher Vesiehung tnbeffen jn
Sahtreifhen Kontrooerfen führten.. ®r. Walber hat fidj
tn ïlarer unb bem Säten burchauS oerftänbliiher SBeife

mit ben roi^tigften gragen beS Vauhanbroerferpfanb*
rechts auSeinanbergefeht. Bwächft roirb baS ©pftent
be§ Vauhanbroerïerfihuheë, roie ihn baS Bioifgefetjbutf)
geftsltet hat, lurs bargefteüt unb an praftifchen Vet=

fptelen oerftänbli^ gemacht. ®ann erläutert ber 33er-

faffer bur^ Veifpiele auS ber prajiS oberer Eantonaler

©ertöte unb oor aßem beS VunbeSgeric£)tS bie einsehen
Veöimmungen beS ©efe^eS. Wer ift berechtigt, bie @in=

tragung beS Pfanbred)tS su oerlangeu? Kann baS Pfanbc
recht au^ für Umbauten unb Reparaturen oerlangt
roerben? Kann ber |>anbroerfet unb Unternehmer bie

©tntragung auch für bie jenigen Srbeiten oerlangen, roel^e
er roeiteroergeben hat? Vis s« meinem Vetrage mu|
fich ber Vauherr bie ©intragung oon Vauhanbroerleo
pfanbre^ten gefaßen laffen Wie ift bie grift sur ihn
tragung oon „brei Monaten nach Voßenbung ber Ir-
beit" su berechnen? ©egen roen ift ba§ Segehren um

©intragung be§ Vauhanbroerîerpfanbrechtë sa richten?
Von grofjem Qntereffe finb bie SuSführungen über bie

perfönliche ober btngli^e Ratur beS PfanbrechtS unb

bie bamit im B«fammenhang ftehenben gragen, ob bie

©tntragung auch gegenüber bemjenigen oerlangt roerben

ïann, ber ba§ ©runbftücf erft nach ©rfteßung beS VaueS

erroirbt unb welchen ©influfj bie ©röffnung beS Korn

ïurfeë übet ben ©runbeigentümer, roeldje Wirfung bie

Veroißigung einer Rachlaf^Stunbung auf bie ©teßung
ber Vauhanbroerfer habe. Suf aße biefe sum Seit in

ber SC^eoeie fehr beftrittenen gragen gibt bie Schrift
flare unb einbeutige, auf bie Receipted)ung unfereS

oberften ©erichtëhofS gegrünbete SuSfnnft. Bin einem

weitem Sbfc§rtitt behanbelt ber Verfaffer baS Verfahren,
welches ber Vaugtäubiger s« beobachten hat menn er

ein Pfandrecht sa feinen ©unften erlangen roiß (baS

Vorgehen jroedES ©rlangung pnächfi einer prooiforifchen,
bann ber befinitioen ©tntragung). Qn einem leite"

Kapitel jeigt bie ©^rift, einerfettS roie nach Möglichfeit
oerhütet roerben fann, bafj ein Vaugläubiger überhquff
in Me Sage fommt, baS Pfandrecht beanfprudjen p
müffen unb roie fid) ber Vauherr g« oer|alten
wenn aus irgenb einem ©runde trot) aßer Kautelen ben-

nöc| Pfanbre^te geltenb gemalt roerben, anberfeitS roie

unb unter welchen VorauSfehungen Vaugläübiger '»W*

gelienbe ^gpothefen anfechten fönnen. ®te S^rift ®r.

WalberS orientiert in oorsüglidher Weife über bie .toi^
tigften gragen unb Kontrooerfen auS bem ©ebiete beS

VauhanbroerferpfanbrechtS unb beten Söfung bur# b»

Rechtfprechung beS VunbeSgerichtë. ©te ift ein gemein'

oerftänbliehet Seitfaben für blefeS ReehtSinfütut, ba§ F
jeden Vauhanbroerfer, Unternehmer unb Vauherrn
großer Vebeutung ift. Wir empfehlen aßen, welche J®
mit gragen beS VaMhanbroerferpfandre#tS sa befaffe"

haben, die Heine ©ehrift angelegentlich.
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hatte als Baumeister dort Heimatrecht. Ihm wurde
auch von Seite der Bundesbahnen in reichem Maße
Vertrauen entgegengebracht. Der Bau einer größern
Zahl schmucker Stationsgebäude war ihm übertragen
worden. Was man im Gewerbe leider oft vermißt,
war bei ihm Wirklichkeit: ein Mann à Wort.

(„Glarnsr Nachrichten.")

î Spênglermeister Josef BMumKN - Scharli in
Großwangen (Luzern) starb am 26. August nach langer
Krankheit im Alter von 57 Jahren.

î Schlossermeister Jean Scheer-ZüMn in Herisa«
(Oberdorf) starb am 27. August im Alter von 64 Jahren.

î Spenglermeister nnd JnstallaLsm Max MWer-
Miindli in Schkffhausen starb am 28. August nach
kurzer Herzkrankheit im Alter von 50 Jahren.

Der zürcherisch-kantonale Tilgungsfonds für Neu-
bauten. Dem Kantonsrate beantragt der Regierungsrat:
Der Tilgungsfonds für Neubauten wird aufgehoben;
seinD Bestand ist auf Ende des Rechnungsjahres 1925
demZM pezial-Neubauten-Konto gutzuschreiben.
Vom Jahre 1926 an sind die Bauausgabsn, die dem
Spezial-Neubautem Konto belastet werden, durch jährliche
Zuschüsse der Betriebsrechnung an das Spezial-Neubauten.
Konto im Betrage von mindestens 750,000 Fr. M tilgen-
Die jährliche Tilgungsquote ist auf dem Spezial-Nem
bauten-Konto direkt abzuschreiben. Der Kantonsratsbe-
schluß vom 28. Februar 1899 betreffend die Bildung
und Äufnung eines Tilgungsfonds für Neubauten wird
aufgehoben. Der Regierungsrat teilt die Ansicht der
Staatsrechnungsprüfungskommisfion, daß das bisherige
Tilgungssystem eine Reihe Nachteile in sich berge. Durch
die Vorschrift, der Tilgungsfonds sei in Wertpapieren
anzulegen, werde dès Staatskasse zur Immobilisierung
ihrer flüssigen Mittel gezwungen, ohne daß dadurch die
Vermögenslage des Kantons gebessert würde. Die Ver-
mehrung des Staatsvermögens in Form der für den

Tilgungsfonds angekauften Wertpapiere bewirke auf der
andern Seite, daß bei außerordentlichem Bedarf an Bar-
Mitteln sofort zu einer Vermehrung der Staatsschulden
durch Aufnahme fremder Gelder geschritten werden müsse.

Dazu komme als weiterer Nachteil noch eine Komplizie-
rung der Verwaltung und des Rechnungswesens.

Die neue Lösung habe den Borteil der größeren
Einfachheit, und bewirke zugleich, daß der Staatskasse
ihre flüssigen Mittel erhalten bleiben, so daß sie neuen
Bedürfnissen unter möglichster Vermeidung der Aufnahme
fremder Gelder gerecht werden kann. Von dem auf
16,850,105 Fr. angewachsenen Defizit des Spezial-Neu-
bauten-Kontos mache die bisherige Amortisationsquote von
350,000 Fr. nur 2°/o aus und sei ungenügend für die

Tilgung eines stets durch neue große Belastung anwach-
senden Defizitkontos; die neu beantragte Quote entspreche
einer jährlichen Tilgung von rund 4 s/Z «/«, und sei wohl
das Minimum des Erforderlichen.

Orgslre«ovMon in BUmergeN (Aargau). Die Orgel
in der Villmerger Kirche ist abgebrochen worden. Die
Firma Goll à Cie. in Luzern wird sie renovieren
und erweitern. Die Registerzahl wird von 24 auf 40
erhöht. Die ganze Renovation kostet 25,000 Fr.

Liàsà.
Die Praxis des Ba«handMeckrpfanbrechtS. (0r.

11. 8.) Unter diesem Titel erschien kürzlich im Verlage von
Rascher â Co. A.-G. in Zürich (Preis Fr. 2.—,
63 Seiten) eine gemeinverständliche Darstellung des Bau-
Handwerkerpfandrechts unter Berücksichtigung sämtlicher
publizierten gerichtlichen Entscheidungen aus den Jahren
1912—1924. Der Perfasser, Rechtsanwalt Dr.

Hermann Walder in Zürich/weift sich mit dieser

Arbeit als ein vorzüglicher Kenner der keineswegs ein-

fachen Materie aus. Das Zivilgesetzbuch brachte bekannt-

lich den Bauhandwerkern und Unternehmern einen ge-

schlichen Anspruch auf ein Pfandrecht an einem Grund-
stück, für welches sie Materialien und Arbeit oder Arbeit
allein geliefert haben. Das Pfandrecht bezweckt in erster
Linie den Schutz des Bauhandwerkers und Unternehmers
gegen die bestimmungswidrige Verwendung von Bau-
geldern, sowie gegen die betrügerische Absorbierung des

Produkts ihrer Arbeit durch die Inhaber fingierter oder

übersetzter Hypotheken. Während in einigen Staaten

zur Erreichung dieser Zwecke besondere Gesetze geschaffen

wurden, hat das Zivilgesetzbuch die ziemlich komplizierte
Materie in einigen wenigen Sätzen zu ordnen versucht,
deren Auswirkungen in rechtlicher Beziehung indessen zu

zahlreichen Kontroversen führten. Dr. Walder hat sich

in klarer und dem Laien durchaus verständlicher Weist
mit den wichtigsten Fragen des Bauhandwerkerpfand-
rechts auseinandergesetzt. Zunächst wird das System
des Bauhandwerkerschutzes, wie ihn das Zivilgesetzbuch
gestaltet hat, kurz dargestellt und an praktischen Bei-

spielen verständlich gemacht. Dann erläutert der Ver-

fasser durch Beispiele aus der Praxis oberer kantonaler

Gerichte und vor allem des Bundesgerichts die einzelnen

Bestimmungen des Gesetzes. Wer ist berechtigt, die Ein-

tragung des Pfandrechts zu verlangen? Kann das Pfand-
recht auch für Umbauten und Reparaturen verlangt
werden? Kann der Handwerker und Unternehmer die

Eintragung auch für diejenigen Arbeiten verlangen, welche

er weitervergeben hat? Bis zu welchem Betrage muß

sich der Bauherr die Eintragung von Bauhandwerker-
Pfandrechten gefallen lassen? Wie ist die Frist zur Ein-

tragung von „drei Monaten nach Vollendung der Ar-

beit" zu berechnen? Gegen wen ist das Begehren um

Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechts zu richten?
Von großem Interesse sind die Ausführungen über die

persönliche oder dingliche Natur des Pfandrechts und

die damit im Zusammenhang stehenden Fragen, ob die

Eintragung auch gegenüber demjenigen verlangt werden

kann, der das Grundstück erst nach Erstellung des Baues

erwirbt und welchen Einfluß die Eröffnung des Kon-

kurses über den Grundeigentümer, welche Wirkung die

Bewilligung einer Nachlaß-Stundung auf die Stellung
der Bauhandwerksr habe. Auf alle diese zum Teil m

der Theorie sehr bestrittenen Fragen gibt die Schrift
klare und eindeutige, auf die Rechtsprechung unseres

obersten Gerichtshofs gegründete Auskunft. In einem

weitern Abschnitt behandelt der Verfasser das Verfahren,
welches der Baugläubigsr zu beobachten hat, wenn er

ein Pfandrecht zu seinen Gunsten erlangen will (das

Vorgehen zwecks Erlangung zunächst einer provisorischen,
dann der definitiven Eintragung). In einem letzten

Kapitel zeigt die Schrift, einerseits wie nach Möglichkeit
verhütet werden kann, daß ein Baugläubiger überhaupt
in die Lage kommt, das Pfandrecht beanspruchen M

müssen und wie sich der Bauherr zu verhalten habe,

wenn aus irgend einem Grunde trotz aller Kautelen den-

noch Pfandrechte geltend gemacht werden, anderseits wie

und unter welchen Voraussetzungen Baugläubiger vor-

gehende Hypotheken anfechten können. Die Schrift Dr,

Walders orientiert in vorzüglicher Weife über die. wich-

tigsten Fragen und Kontroversen aus dem Gebtete des

Bauhandwerkerpsandrechts und deren Lösung durch die

Rechtsprechung des Bundesgerichts) Sie ist ein gemein-

verständlicher Leitfaden für dieses Rechtsinstitut, das M
jeden Bauhandwerker, Unternehmer und Bauherrn von

großer Bedeutung ist. Wir empfehlen allen, welche ft
mit Fragen des Bauhandwerkerpsandrechts zu befasst»

haben, die kleine Schrift angelegentlich.
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